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Landtagswahl am 14. März
Briefwählende dürfen die rechtzeitige Rück-
sendung ihrer Briefwahlumschläge nicht ver-
passen. Nur Wahlbriefe, die bis zum Wahl-
sonntag, 18 Uhr, im Rathaus eingehen, kom-
men auch in die Auszählung. Wer spät dran
ist, kann seine Wahlpost auch noch am Wahl-
tag bis 18 Uhr ausschließlich in den Haus-
briefkasten des Rathauses E 5 einwerfen. An-
dere Briefkästen der Stadtverwaltung kom-
men nicht infrage. Die Wahlhelfenden in den
Wahllokalen dürfen keine Wahlbriefe anneh-
men. Mit ihrem Wahlschein in den Briefwahl-
unterlagen können Wahlberechtigte aber
auch in jedem Wahllokal ihres Wahlkreises
an der Urnenwahl teilnehmen.

Wahlbenachrichtigungen
in Teilen von Rheinau-Süd

Das Wahlbüro der Stadt Mannheim hat im
Rahmen der Qualitätskontrollen festgestellt,
dass im Bereich Rheinau-Süd die Zustellung
der Wahlbenachrichtigungen unvollständig
war. Betroffen sind insbesondere die folgen-
den Straßen:

Atterseestraße, Edinger Riedweg, Frobe-
niusstraße, Hallenbuckel, Hallenweg, Lüde-
ritzstraße, Pigagestraße, Rohrhofer Straße,
Wegenerstraße, Wilhelm-Filchner-Straße,
Wilhelm-Peters-Straße.

Zwar gingen Wahlbenachrichtigungen in
diesen Straßen zu. Allerdings sind die Rekla-
mationen und telefonische Stichproben hier
auffällig.

Das Wahlbüro hat sich daher entschieden,
in den betroffenen Straßen Zweitfertigun-
gen der Wahlbenachrichtigungen zuzustel-
len. Eventuell betroffene Wahlberechtigte
haben einen Brief mit der Zweitfertigung
und einem Begleitschreiben erhalten.

Wer wahlberechtigt ist, kann am Wahl-
sonntag, 14. März, auch ohne Wahlbenach-

richtigung mit dem Ausweis oder dem Reise-
pass wählen. Auch ein Briefwahlantrag ist
ohne Wahlbenachrichtigung schon jetzt
möglich. Er kann schriftlich, elektronisch
(zum Beispiel per E-Mail, Internet oder Tele-
fax) oder durch persönliche Vorsprache ge-
stellt werden. Nähere Informationen zur
Briefwahl gibt es online auf www.mann-
heim.de/wahlen.

Telefonische Anträge und Anträge per
SMS sind nicht zulässig. Bei der Beantragung
sind der Familienname, die Vornamen, der
Tag der Geburt und die Wohnanschrift (Stra-
ße, Hausnummer, PLZ, Ort) anzugeben; um
die Angabe der Wahlbezirks- und Wähler-
nummer wird gebeten (wenn diese vorlie-
gen).

Bei allen Unregelmäßigkeiten und Fragen
zur Wahl steht das Wahlbüro zur Verfügung.
Die E-Mail-Adresse lautet wahlbue-
ro@mannheim.de, die Telefonnummer
0621/293-9566, Fax 0621/293-9590. Im Inter-
net sind die Informationen unter
www.mannheim.de/wahlen zu finden.

Wichtige Informationen
zu Maßnahmen gegen die

Ausbreitung des Corona-Virus
Für alle Fragen rund um das Corona-Virus ist
die Telefon-Hotline der Stadt Mannheim un-
ter der Telefonnummer 0621/293-2253 zu er-
reichen. Fortlaufend aktualisierte Informa-
tionen sind unter www.mannheim.de zu fin-
den. Sobald das Landesgesundheitsamt Ba-
den-Württemberg die Sieben-Tage-Inzidenz
für den Stadtkreis Mannheim veröffentlicht,
ist sie unter www.mannheim.de/inzidenz-
zahl einsehbar.

Neue Corona-Verordnung
Mit Beschluss vom 26. Februar hat die Lan-
desregierung ihre Rechtsverordnung über
infektionsschützende Maßnahmen gegen
die Ausbreitung des Corona-Virus (Corona-
Verordnung) erneut geändert. Die Änderun-
gen sind am 1. März 2021 in Kraft getreten.
Nähere Informationen unter www.baden-
wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-in-
fos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-
des-landes-baden-wuerttemberg/

Impftermine für über
80-jährige Bürgerinnen und Bürger

Die Stadt Mannheim hat seit Anfang Februar
Schreiben an alle Bürgerinnen und Bürger,
die über 80 Jahre alt sind und ihren Haupt-
wohnsitz in Mannheim haben, verschickt.
Seit vergangener Woche sind alle Briefe ver-
schickt. Die Stadtverwaltung bittet darum,
den Eingang der Briefe zu beachten und die
Möglichkeit der gesonderten Buchung rasch
zu nutzen. Es sind auch kurzfristige Termine
verfügbar. Die Schreiben sollen denjenigen,
die über die Telefonnummer 116117 keinen
Termin erhalten haben, die Möglichkeit ge-
ben, einen Impftermin zu buchen. Das
Schreiben beinhaltet eine spezielle Telefon-
nummer und eine individualisierte Zugangs-
nummer, um Missbrauch zu vermeiden.
Über dieses Schreiben wird also – zusätzlich
zur Möglichkeit einer Buchung über die
116117 – eine Terminvergabe für über 80 Jahre
alte Mitbürgerinnen und Mitbürger gesi-
chert.

Impftermine
Um einen reibungslosen Ablauf im Impfzent-
rum zu gewährleisten, bittet die Stadt Mann-
heim darum, Impftermine unbedingt pünkt-
lich wahrzunehmen und nicht zu früh zu er-
scheinen. „Normalerweise kann ein Zeitpuf-
fer vor einem wichtigen Termin nützlich sein.
Dies führt vor dem Eingang des Impfzent-
rums jedoch zu Warteschlangen, die drin-
gend vermieden werden sollen,“ erklärt Ni-
cole Tettweiler, Leiterin des Mannheimer
Impfzentrums. „Kommen Sie deshalb wirk-
lich erst zu dem Zeitpunkt, für den der Ter-
min gebucht ist.“

Um Prozesse zu beschleunigen und War-
tezeiten vor Ort zu reduzieren, können For-
mulare zur Impfung über das Portal
www.impfen-bw.de bereits selbst zu Hause
vorbereitet und zum Impftermin mitge-
bracht werden. Weiteres zum Ablauf der Co-

rona-Schutzimpfung in Mannheim erfahren
Interessierte auf der städtischen Internetsei-
te www.mannheim.de/coronaschutzimp-
fung. Dort wird Schritt für Schritt der Weg
bis zur Impfung erklärt.

Besucherbegrenzung
Herzogenriedpark

Die Stadt Mannheim weist nochmals aus-
drücklich auf die Besucherbegrenzung von
1.500 Personen hin, die sich gleichzeitig im
Herzogenriedpark aufhalten dürfen. Sobald
diese Besucherobergrenze erreicht ist, wird
der Park geschlossen und nicht wieder geöff-
net. Über das Erreichen der Besucherober-
grenze wird auf der Internetseite des Herzo-
genriedparks informiert: www.herzogen-
riedpark.de. Zusätzlich werden an den Ein-
gangsbereichen Schilder aufgestellt, die auf
eine Schließung des Parks hinweisen.

Die Stadtverwaltung bittet, sich auch beim

Parkbesuch an die Hygienemaßnahmen und
die Abstandsregeln zu halten. Vor und in den
Toilettenanlagen sowie vor Tiergehegen und
bei Warteschlangen vor Kiosken herrscht zu-
dem Maskenpflicht.

Information zur
nächtlichen Ausgangsbeschränkung

Die Stadt Mannheim hat keine nächtliche
Ausgangsbeschränkung für das Stadtgebiet
verfügt. Die im Erlass des Sozialministeriums
angesprochene nächtliche Ausgangsbe-
schränkung bei einer höheren Inzidenz als 50
nach 7 Tagen in Folge ist kein Automatismus.
Relevant ist auch die Einschätzung der aktu-
ellen Infektionslage. Die Infektionslage war
in den letzten Tagen stark von Clustern ge-
prägt worden, die vom Gesundheitsamt
noch als nachverfolgbar eingeordnet werden
konnten. Diese Einschätzung wird täglich
überprüft. |ps

Herausforderungen
gemeinsam lösen

Wie lässt sich ein krisenfestes, klimaneutra-
les und demokratisches Deutschland nach
Corona im digitalen Zeitalter gestalten? Da-
zu will die Initiative #UpdateDeutschland
Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreterin-
nen und Vertreter aus Wirtschaft, Wissen-
schaft, Verwaltung und Politik ins Gespräch
bringen. In einem digitalen Zukunftslabor su-
chen Interessierte von Freitag, 19., bis Sonn-
tag, 21. März, gemeinsam nach Lösungen für
aktuelle Herausforderungen. Die Stadt
Mannheim hat mehrere Themen angemel-
det.

Wie kann der Beitrag von Bürgerinnen und
Bürgern bei der Umsetzung des Lokalen Grü-
nen Deals in Mannheim sichtbar gemacht
werden? Lassen sich durch Digitalisierungs-
prozesse die Sicherheit von Frauen und vul-
nerable Menschen im öffentlichen Raum ver-
bessern? Auch die Weiterentwicklung von
digitalen Bildungsangeboten in Museen und
die digitale Beteiligung von Menschen mit
unterschiedlichen Behinderungen sind The-
men, die die Verwaltung bei #Update-
Deutschland diskutieren will.

Initiative #UpdateDeutschland lädt zum Gespräch
„Die Stadt Mannheim macht mit, weil die

aktuellen Herausforderungen durch die Ein-
bindung der Zivilgesellschaft und den bun-
desweiten Austausch zwischen den Kommu-
nen schneller gelöst werden können“, sagt
Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz. Beim
Vorläuferprojekt im März 2020 hatten Teil-
nehmende zum Beispiel die Idee für eine
Software zur Nachverfolgung von coronain-
fizierten Personen entwickelt, die danach
umgesetzt und bis heute in Mannheim ge-
nutzt wird.

#UpdateDeutschland ist ein Projekt des
gemeinnützigen Unternehmens ProjectTo-
gether und wird vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung gefördert. Nachdem
inzwischen mehr als 150 Kommunen Themen
eingereicht haben, können Bürgerinnen und
Bürger sowie Akteure der Zivilgesellschaft
jetzt noch bis zum 17. März Herausforderun-
gen melden. Eine Meldung von Herausforde-
rungen kann im Internet unter www.update-
deutschland.org gemacht werden. Dort gibt
es auch weitere Informationen zur Teilnah-
me. |ps
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Jetzt Termin-Shopping ab 01. März möglich

Das Sesselhaus freut sich, endlich 

wieder Kunden empfangen und 

beraten zu dürfen

Mutterstadt

Endlich... das Sesselhaus darf wieder öff-

nen und für seine Kunden da sein! Aller-

dings nur nach individueller Terminverein-

barung. „Wir freuen uns riesig, ab 01. März 

wieder persönlich für unsere Kunden da 

sein zu dürfen“, so Inhaber Karl Heinz Mey-

er, „zwar noch unter der Bedingung eines 

individuellen Termins, aber das ist für uns 

kein Problem. Schließlich wollen wir auch 

alles dazu tun, dass die Pandemie einge-

dämmt werden kann!“ 

Die Terminvereinbarung ist denkbar einfach 

und kann telefonisch entweder unter der 

Nummer 0176/554 366 21 oder der Num-

mer 06234/94 57 549 erfolgen. So kann ein 

entspannter Bummel durch die ganze Welt 

der Sessel und die individuelle persönliche 

Beratung absolut sicher gestaltet werden. 

Abstand, Plexiglasscheiben und FFP-Mas-

ken sind dabei eine Selbstverständlichkeit 

und jedem Kunden stehen die Verkaufs-

räume sogar exklusiv zur Verfügung. Gerne 

kommt man aber auf Wunsch für eine per-

sönliche Beratung auch zum Kunden nach 

Hause, sollte das für die Kunden angeneh-

mer und bequemer sein.

Voller Elan und hochmotiviert schaut man 

deshalb jetzt beim Sesselhaus in die Zu-

kunft. Die Kunden profitieren von einer ab-

solut sicheren und individuellen Beratung 

und dem Einkauf wunderschöner Relaxses-

sel und das Team vom Sesselhaus ist über-

glücklich, endlich seine Kunden wiederzu-

sehen. Man hat sie nämlich sehr vermisst!

-Anzeige-

ENDLICH! NACH TERMINABSPRACHE DÜRFEN 
WIR UNSER SESSELHAUS WIEDER ÖFFNEN!
 Terminvergabe zur Beratung von Sesseln 
 ein Besuch ist jedoch nur bei vorheriger Terminvereinbarung möglich!
 1 Haushalt, 2 Personen  Jedem Kunden stehen die Verkaufsräume 
     exklusiv zur Verfügung  Unsere Mitarbeiter tragen ausnahmslos FFP-Masken 
 Einhaltung aller vorgegeben Maßnahmen  Weiterhin stehen jedem Besucher FFP-Masken 
     kostenlos zur Verfügung

info@dassesselhaus.de · www.dassesselhaus.de

Am Floßbach 7, 67112 Mutterstadt 

Gegenüber Henry‘s

Ab Montag, 

01.03.2021

Über 
300 Sessel 
kurzfristig 
lieferbar!
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Gemeinsam gegen Lebensmittelverschwendung
Es ist dramatisch: Rund ein Drittel aller welt-
weit produzierter Lebensmittel landen jähr-
lich auf dem Müll. Dabei sind einerseits die
Ressourcen der Erde nicht unerschöpflich.
Andererseits ist diese Verschwendung auch
ein ökonomisches Desaster. Mit seiner Un-
terschrift unter die Erklärung „Gemeinsam
gegen Lebensmittelverschwendung“ hat
Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz zusam-
men mit Friedlinde Gurr-Hirsch MdL,
Staatssekretärin im Ministerium für Ländli-
chen Raum und Verbraucherschutz Baden-
Württemberg, den Kampf gegen diese Ver-
schwendung noch einmal bestärkt. „Die Er-
klärung reiht sich nahtlos in unser Leitbild
’Mannheim 2030’ ein, mit dem wir einen
wichtigen Beitrag für eine nachhaltigere
und gerechtere Welt leisten möchten. Die
Entwicklung von Strategien zur Vermei-
dung von Lebensmittelverschwendung auf
kommunaler Ebene zu unterstützen, ist für
Mannheim daher selbstverständlich“, so
Kurz.

Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch
betonte: „Die Landesregierung ist seit dem
Jahr 2018 mit einem umfangreichen Maß-
nahmenplan zur Reduzierung von Lebens-
mittelverlusten deutschlandweit ein Vorrei-
ter. Mit der Erklärung ’Gemeinsam gegen
Lebensmittelverschwendung’ haben wir ei-
nen neuen und wichtigen Baustein geschaf-
fen, um bei diesem Thema die wertvolle Ar-
beit auf lokaler Ebene zu stärken und weiter
voranzubringen.“ Mit „Gemeinsam gegen

Lebensmittelverschwendung“ bestätigen
die unterzeichnenden Kommunen, das
Deutsch-Französische Institut Ludwigsburg
und das Ministerium für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz, dass sie sich dafür
einsetzen, bestehende Maßnahmen und In-
itiativen zur Vermeidung von Lebensmittel-
verschwendung zu stärken, diese miteinan-
der zu vernetzen und ihre Wahrnehmung in
der kommunalen Öffentlichkeit zu erhö-
hen. Zudem soll die Zusammenarbeit auf
diesem Gebiet in kommunalen Partner-
schaften im Rahmen der deutsch-französi-
schen Freundschaft gestärkt werden. An-
hand individueller Projekte können dabei

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz unterzeichnet Erklärung

kommunen-spezifische Maßnahmen erar-
beitet werden, die beispielsweise darauf ab-
zielen, für das Thema Lebensmittelver-
schwendung zu sensibilisieren und von den
jeweiligen Erfahrungen und Ansätzen der
Partnerstädte zu lernen.

Mit „Mannheim 2030“ hat die Quadrate-
stadt Antworten auf die zentralen Fragen
geliefert, wie die 17 globalen Nachhaltig-
keitsziele der Vereinten Nationen im Rah-
men der weltweit verabschiedeten Agenda
2030 für nachhaltige Entwicklung auf loka-
ler Ebene umgesetzt werden können und
wie das Leben im Jahr 2030 in Mannheim
konkret aussehen soll. Unter anderem ha-

ben die Vereinten Nationen in der Agenda
2030 festgeschrieben, die Menge an Le-
bensmittelabfall zu halbieren. „Startpunkt
einer globalen nachhaltigen Entwicklung
sind die Kommunen. Dabei spielen Länder-
grenzen keine Rolle“, so Dr. Peter Kurz mit
Blick auf Deutschland und Frankreich, wo
die Bedeutung des Themas Lebensmittel-
verschwendung auf eine breite öffentliche
Wahrnehmung stößt. Mit der Erklärung sol-
len weitere Kommunen motiviert werden, in
einen Dialog zu gemeinsamen Maßnahmen
gegen die Lebensmittelverschwendung ein-
zusteigen. „Nur gemeinsam können wir das
Ziel einer nachhaltigen Lebensweise errei-
chen“, sagte der Oberbürgermeister.

Die Klimaschutzagentur Mannheim
gGmbH setzt sich schon seit vielen Jahren
mit Aktionen und Kampagnen für mehr Kli-
maschutz und Umweltbewusstsein ein,
auch im Bereich Ernährung und Abfallver-
meidung. Unter dem Motto „Tschüss Ein-
weg, hallo Mehrweg“ wirbt das Team zum
Beispiel für nachhaltige Mitnahmeboxen
für Essen und setzt darauf, dass nicht nur
frisch gekaufte Gerichte, sondern auch Res-
te vom Restaurantbesuch, von Feiern und
Catering in nachhaltigen Verpackungen
mitgenommen werden. Darüber hinaus tritt
sie regelmäßig mit Alltagstipps gegen Le-
bensmittelverschwendung mit dem „Markt
der Möglichkeiten“ auf Veranstaltungen
wie etwa dem Neujahrsempfang der Stadt
Mannheim auf. |ps

Messungen
derGeschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt von Montag, 8.,
bis Freitag, 12. März, in folgenden Straßen
mobile Geschwindigkeitskontrollen durch:

Badenweilerstraße (Spielstraße) - Dresde-
ner Straße (Heinrich-Lanz-Schule) - Edison-
straße - Eisenacher Weg (Vogelstangschule)
- Kloppenheimer Straße - Kolmarer Straße -
Lembacher Straße - Mannheimer Straße -
Meßkircher Straße - Mülhauser Straße
(Friedrichsfeldschule) - Offenburger Straße -
Rüdesheimer Straße - Sachsenstraße - Se-
ckenheimer Hauptstraße - Straßburger Ring
- Thomas-Jefferson-Straße - Thüringer Stra-
ße - Warnemünder Weg (Geschwister-
Scholl-Schule) - Wormser Straße (Käfertal-
schule) - Zähringer Straße (Seckenheimschu-
le)

Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche
Messstellen sind aus aktuellem Anlass mög-
lich. |ps

Frauenpowerinden
Reiss-Engelhorn-Museen

Den Internationalen Frauentag nehmen die
Reiss-Engelhorn-Museen (rem) zum Anlass,
um starke Frauen aus den Kulturen der Welt
vorzustellen. Sechs Wissenschaftlerinnen
aus verschiedenen Fachrichtungen widmen
sich beeindruckenden Persönlichkeiten aus
Geschichte und Gegenwart. In spannenden
Audiobeiträgen präsentieren sie Frauen aus
unterschiedlichen Bereichen. Die altägypti-
sche Königin Hatschepsut, die Erforscherin
der geheimnisvollen Nazca-Linien, Maria
Reiche, die Fotohistorikerin Alison Gerns-
heim, die Künstlerin Jutta Cuny-Franz und
die Aborigine-Schriftstellerin Sally Morgan –
eines haben sie alle gemein: Sie habe Her-
ausragendes geleistet und waren ein Vorbild
für andere. Trotzdem sind sie nicht so be-
rühmt, wie sie es verdient hätten. Außerdem
steht die Rolle von Frauen in Ursprungsmy-
then am Beispiel der Jungfrau Maria auf dem
Prüfstand. Zu hören sind die Audio-Podcasts
auf der Museumswebseite unter www.digi-
tal.rem-mannheim.de sowie auf allen gängi-
gen Plattformen. Auch der rem-Blog greift
das Starke-Frauen-Thema auf. |ps

Fahrbahnsanierung
inderMönchwörthstraße

Noch bis 12. März wird die Mönchwörthstra-
ße in Neckarau im Bereich zwischen der
Rottfeldstraße und der Valentin-Streuber-
Straße abschnittsweise voll gesperrt. Grund
hierfür sind erforderliche Straßenbauarbei-
ten auf einem Teilstück von 670 Metern. Die
derzeitigen „Asphalt-Kissen“, die zur Ver-
langsamung des motorisierten Verkehrs in
der ausgewiesenen Fahrradstraße beitragen,
werden flacher ausgebaut und fahrrad-
freundlicher gestaltet, damit die Überfahrt
verbessert wird. |ps

Hinweis ineigenerSache
Aufgrund der Karenzzeit vor der Landtags-
wahl 2021 setzt die Rubrik „Stimmen aus
dem Gemeinderat“ mit Beiträgen der Frak-
tionen, Gruppierungen sowie Einzelstadträ-
tinnen und Einzelstadträten derzeit aus.
Nach der Landtagswahl am 14. März geht es
mit den Beiträgen weiter. |ps

STADT IM BLICK

Rheindammsanierung

Der Landesbetrieb Gewässer des Regie-
rungspräsidiums Karlsruhe hat als Vorhaben-
träger am 26. Februar die Antragsunterlagen
zur Ertüchtigung des Rheinhochwasser-
damms XXXIX bei der Stadt Mannheim ein-
gereicht. Die Entscheidung über die Geneh-
migung der vom Regierungspräsidium zu be-
antragenden konkreten Maßnahmen zur
Dammertüchtigung wird in einem rechts-
förmlichen Planfeststellungsverfahren ge-
fasst, das damit zu diesem Zeitpunkt begon-
nen hat. Die Stadt Mannheim wird dabei als
Untere Wasserbehörde tätig.

Im nun folgenden ersten Schritt wird der
Antrag zunächst auf seine Vollständigkeit
geprüft. Dabei findet keine inhaltliche Be-
wertung statt, sondern es handelt sich um ei-
nen rein formellen Akt, bei dem geprüft wird,
ob alle Unterlagen für das durchzuführende
Verfahren vorliegen und ob aus den einge-
reichten Papieren und Plänen alle Betroffen-
heiten zu erkennen sind. Danach erfolgt die

Antrag auf Planfeststellung bei der Stadt Mannheim eingegangen
Offenlegung der Antragsunterlagen, bei
dem die Bevölkerung Einsicht nehmen und
Einwendungen vorbringen kann. Die einge-
gangenen Einwendungen sowie die Stellung-
nahmen der Behörden und der Verbände
werden anschließend in einem Erörterungs-
termin mit dem Vorhabenträger erörtert.
Erst ganz am Schluss dieses komplexen Pro-
zesses und nach Abwägung aller Argumente
erfolgt eine Entscheidung über den Planfest-
stellungsantrag.

In diesem Verfahren entscheidet nicht der
Gemeinderat über eine mögliche Genehmi-
gung und deren konkrete Ausgestaltung. Die
Untere Wasserbehörde der Stadt Mannheim
agiert als Planfeststellungsbehörde, wo-
durch sie an die rechtlichen Vorgaben ge-
bunden ist und keine politische Entschei-
dung trifft. Da die Stadt Mannheim in einer
zweiten Rolle aber auch sogenannter Träger
öffentlicher Belange ist, wird sie in dieser
Rolle ein Gutachten hinsichtlich Baumerhalt

und Hochwasserschutz beauftragen. Die
Stadt Mannheim wird die eingereichten Un-
terlagen auf Planfeststellung mit der größ-
ten Sorgfalt prüfen und dabei auch auf exter-
ne Fachbüros zurückgreifen. Maximaler
Hochwasserschutz bei möglichst minimalen
Eingriff in den Baumbestand bleibt weiterhin
das Ziel. Weitere Informationen zum Verfah-
rensablauf gibt es unter www.mann-
heim.de/rheindamm. |ps

On-Demand-Shuttle „fips“ nimmt Regelbetrieb auf
Bequem von Zuhause mit einem Shuttle zur
nächsten Bus- oder Bahnhaltestelle – ohne
festen Fahrplan, flexibel und bequem per Ab-
ruf über das Handy. Dieses innovative Ver-
kehrsangebot hat in vielen Mannheimer
Stadtteilen seinen Betrieb aufgenommen.
Nun steht in den Stadtteilen Almenhof, Ne-
ckarau, Niederfeld, Lindenhof und abends
auch in Seckenheim ein sogenannter On-De-
mand-Shuttle der Rhein-Neckar-Verkehr
GmbH (rnv) zu Verfügung. Voraussichtlich
ab 1. April werden auch die nördlichen Stadt-
teile durch „rnv-fips“, den flexiblen individu-
ellen Personenshuttle, bedient.

„Mit dem On-Demand-Shuttle können wir
die Fahrgäste quasi ’vor der Haustür’ abholen
und zur nächsten Haltestelle oder zu großen
Umsteigepunkten bringen. Die ersten Fahr-
ten haben wir bereits als ’Impflings-Shuttle’
zu unserem Impfzentrum unternommen,
und das hat sehr gut geklappt“, erläutert Ers-
ter Bürgermeister und ÖPNV-Dezernent
Christian Specht. „Buchung und Bezahlung
erfolgen schnell und bequem per Handy. Da-
mit bieten wir eine moderne, flexible Ergän-
zung zum klassischen ÖPNV. Wir schließen
die sogenannte letzte Meile und zeigen, dass
individuelle Ansprüche und ÖPNV sehr gut
zusammenpassen.“ Auch Martin in der Beek,
der Technische Geschäftsführer der rnv, ist
von dem Projekt überzeugt: „Wir werden die
Verkehrswende meistern, indem wir immer
am Ball bleiben und Innovationen intelligent
kombinieren. Genau das tun wir mit unserem
neuen Angebot. Moderne Antriebstechnolo-
gien, eine ’smarte’ App und ein cleveres Be-
triebskonzept schaffen einen großen Mehr-
wert für die Fahrgäste. Damit gewinnen wir
Menschen für den umweltfreundlichen

ÖPNV und sorgen für weniger Autos auf den
Straßen.“ Für das Projekt werden 15 eVito
durch das Nutzfahrzeugzentrum Mannheim
der Mercedes-Benz Vertriebsdirektion
Rhein-Main an die rnv übergeben.

Die Vorteile von On-Demand-Shuttles im
ÖPNV werden auch von Bundes- und Lan-
desregierung gesehen. Das Projekt wird vom
Bundesverkehrsministerium und im Rahmen
des Strategiedialogs Automobilwirtschaft
auch vom Landesverkehrsministerium Ba-
den-Württemberg gefördert. Bei einer Be-
triebszeit von Anfang 2021 bis Ende 2023 be-
laufen sich die Projektkosten auf zirka 16,4
Millionen Euro. Das Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur fördert
das Projekt in Höhe von zirka 3,9 Millionen
Euro, das Verkehrsministerium Baden-Würt-
temberg mit 2,8 Millionen Euro. Die restli-
chen Kosten werden durch die rnv respektive
durch die Stadt Mannheim getragen.

Die Elektrofahrzeuge dienen als Ergän-
zung zu den Bus- und Bahnlinien der rnv, zum
Beispiel für Fahrten von der Haltestelle nach

Hause oder als direkte Verbindung auf kürze-
ren Strecken im Quartier. Dabei werden die
Fahrtwünsche mehrerer Kundinnen und Kun-
den mit ähnlichen Strecken oder Zielen intel-
ligent gebündelt: Nutzerinnen und Nutzer
können in der „fips“-App einfach ihren Start-
punkt und ihr gewünschtes Ziel angeben. Die
App schlägt dann einen passenden Zustiegs-
punkt aus einer Auswahl von über 1700 virtu-
ellen Haltestellen vor und informiert, wann
der nächste „fips“-Shuttle zur Stelle ist. Die
virtuellen Haltepunkte sind so in den Stadt-
teilen verteilt, dass der Weg zur „Haltestelle“
in der Regel nicht weiter als 100 Meter ist.
Fahrgäste können den Shuttle-Service also
genau dann nutzen, wenn sie ihn brauchen.
Dabei gibt es keinen Fahrplan. Stattdessen
haben die Passagiere die Möglichkeit, „fips“
innerhalb ausgewählter Stadtgebiete und
Zeiträume ganz flexibel und nach dem eige-
nen Bedarf zu bestellen. In Seckenheim ist
„fips“ von 20 bis 24 Uhr im Einsatz, in den
Stadtteilen Lindenhof und Neckarau von 5
bis 24 Uhr. Darüber hinaus sind die Fahrgäste

mit „fips“ auch äußerst umweltfreundlich un-
terwegs. Die Elektrobusse erzeugen vor Ort
keine CO2- oder Feinstaub-Emissionen und
fahren zu 100 Prozent mit Ökostrom.

Die Busse sind für die individuellen Be-
dürfnisse der Fahrgäste vorbereitet: Trittstu-
fen und elektrische Schiebetüren machen
das Einsteigen auch für Ältere oder Men-
schen mit Handicap möglich, der Kofferraum
bietet Platz für Einkäufe, Rollator oder Kin-
derwagen. Und Kindersitze sind ebenfalls
vorhanden. Wer beispielsweise einen Kin-
dersitz oder Hilfe beim Einsteigen benötigt,
kann dies direkt über die App anmelden. Für
Fahrgäste, die auf einen Rollstuhl angewie-
sen sind, werden einzelne Fahrzeuge noch im
ersten Halbjahr 2021 barrierefrei umgerüs-
tet. Insgesamt stehen in einem On-Demand-
Shuttle normalerweise fünf Sitzplätze zur
Verfügung. Mit Rücksicht auf die Pandemie-
bedingungen ist die Maximalbelegung der
Fahrzeuge aktuell allerdings noch auf zwei
Personen reduziert. Bei der Nutzung des
Shuttles sind darüber hinaus die aktuell gel-
tenden Abstands- und Hygieneregeln zu be-
achten.

Zur Einführung des neuen Angebots ist für
eine Fahrt mit dem „fips“-Shuttle lediglich
ein gültiger VRN-Fahrschein erforderlich.
Nach der Einführungsphase soll ein Quali-
tätszuschlag von ein bis zwei Euro pro Fahrt
erhoben werden. Abgerechnet wird die Zu-
zahlung direkt über die App. |ps

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum neuen Angebot,
der „fips“-App und zum Bediengebiet gibt es
im Internet unter fips.rnv-online.de.

ErsteBlicke
auf„AnselmKiefer“

Am MVV-Kunstabend kamen jeden ersten
Mittwoch im Monat stets hunderte Besu-
chende in der Kunsthalle Mannheim zusam-
men, um bei freiem Eintritt die aktuellen
Ausstellungen zu entdecken.

Am 3. März kehrte das Format mit einer
Premiere digital zurück. Am Samstag, 6.
März, ab 15.30 Uhr und am Donnerstag, 11.
März, ab 10.30 Uhr führt die Kunsthalle ihre
digitalen Angebote zur Ausstellung mit zwei
Kuratorenführungen mit Dr. Sebastian Ba-
den fort. Das Symposium „Kosmos Kiefer:
Material, Begriffe, Rezeption“ am Freitag, 12.
März, ab 10 Uhr, beleuchtet in Kurzvorträgen
Anselm Kiefers Schaffen aus der Perspektive
der jüngsten Forschung.

Für die Veranstaltungen am 6. und 11. März
sind Tickets über www.kuma.art erhältlich.
Das Symposium am 12. März wird live im In-
ternet übertragen. Aktuelle Informationen
gibt es ebenfalls unter www.kuma.art. |ps
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Stadt Mannheim sensibilisiert
Unternehmen für Corona-Selbsttests

Die Stadtverwaltung sowie Vertretende der
Wirtschaft und des Deutschen Gewerk-
schaftsbunds (DGB) haben über eine kom-
munale Teststrategie für Unternehmen und
Wirtschaft in Mannheim gesprochen. Ober-
bürgermeister Dr. Peter Kurz initiierte das
Gespräch im Rahmen der lokalen COVID-19-
Pandemie-Bekämpfung in Abstimmung mit
Arnd Suck, Geschäftsführer Südwestmetall
Bezirksgruppe Rhein-Neckar-Odenwald,
Lars-Christian Treusch, Geschäftsführer
DGB Region Nordbaden, Manfred Schnabel,
Präsident der Industrie- und Handelskam-
mer Rhein-Neckar, sowie Klaus Hofmann,
Präsident der Handwerkskammer Rhein-Ne-
ckar-Odenwald.

„Wir haben aktuell nicht mehr so viele
Neuinfektionen wie Ende des letzten und Be-
ginn dieses Jahres und wollen Öffnungs-
schritte gehen. Gleichzeitig beobachten wir
Ausbrüche im betrieblichen Kontext, obwohl
die meisten Firmen auf die Einhaltung der
Hygienevorgaben achten. Gezielte Schnell-
tests könnten neben der konsequenten An-
wendung von medizinischen Schutzmasken
einen wichtigen Beitrag leisten, um Beschäf-
tigte in Bereichen, in denen die sogenannten
AHA-Regeln nicht eingehalten werden kön-
nen oder wo es eine hohe Anzahl an Kontak-
ten gibt, besser zu schützen. Gleichzeitig
kann damit die Leistungsfähigkeit der Mann-
heimer Firmen geschützt werden“, erläuter-

te der Oberbürgermeister. Manfred Schna-
bel sagte: „Wir begrüßen das Angebot der
Stadt Mannheim, Schulungen für Schnell-
tests auch für Unternehmen anzubieten. Sol-
che Schnelltests und auch die derzeit die Zu-
lassung durchlaufenden Selbsttests können
wichtige Bausteine für einen effektiven Ge-
sundheitsschutz in den Betrieben sein. Mehr
Tests sind auch in allen diskutierten Öff-
nungsstrategien wichtige Elemente.“

Klaus Hofmann fügte hinzu: „Die Eindäm-
mung der Pandemie hat für alle oberste Prio-
rität. Das Handwerk setzt Hygienekonzepte
mit großer Sorgfalt um, zum Schutz der Kun-
den, aber auch zum Schutz der Mitarbeiten-
den, um arbeiten zu können. Neben den
AHA-Regeln sind Testungen sicher ein wei-
teres Mittel, um mutige Öffnungsstrategien
umzusetzen. Es müssen aber einfache Tests
sein, die auch kleinere Betriebe umsetzen
können. Auch die Kosten sind für kleinere
Betriebe ein Thema, wenn über einen langen
Zeitraum getestet werden soll, bis ausrei-
chende Impfungen erfolgt sind.“ In der aktu-
ellen Lage sei es für Unternehmen essenziell,
schlüssige und tragfähige Hygienekonzepte
zu haben, um die Gesundheit der Beschäftig-
ten zu schützen und den wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb nicht zu gefährden, so
Arnd Suck. „Eine wirksame Ergänzung der
vorhandenen Konzepte kann das präventive
und regelmäßige Testen von Mitarbeiterin-

Kommunaler Teststrategie-Gipfel mit Mannheimer Wirtschaft und DGB
nen und Mitarbeitern auf das Corona-Virus
sein. Je rascher Schnelltests flächendeckend
verfügbar sind, desto eher werden die Infek-
tionszahlen sinken und zu einer Lockerung
der Lockdown-Maßnahmen führen. Deshalb
begrüßen wir die Initiative der Stadt Mann-
heim mit dem Ziel, das Testen auf Corona
deutlich stärker in die Betriebe zu tragen.“
Lars-Christian Treusch erklärte: „Solidarität
bedeutet, nicht nur die eigene, sondern auch
die Gesundheit der Kolleginnen und Kolle-
gen zu schützen. Regelmäßige Schnelltests
können hierbei helfen. Deshalb unterstützen
die DGB-Gewerkschaften die Initiative der
Stadt Mannheim und bitten die Beschäftig-
ten dieses freiwillige Angebot zu nutzen.“

Für die unterschiedlichen Betriebe gibt es
je nach Branche und Betriebsgröße jeweils
passende Ansätze, angefangen von eigenen
Betriebsärztinnen und -ärzten, die mögliche
Schulung von eigenem Personal über die Be-
auftragten für Arbeitssicherheit und die Erst-
helferinnen und -helfer oder der Besuch von
Testzentren. Die Wirtschaftsförderung un-
terstützt Mannheimer Firmen zum Thema
Schulungen, damit diese in die Lage versetzt
werden, Tests vor Ort durchzuführen. Die
Stadtverwaltung Mannheim hatte hierzu be-
reits positive Erfahrungen bei Schulungen
für Schulen und Kitas sowie in anderen Be-
reichen von städtischen Dienststellen sam-
meln können. |ps

Anmeldung für die
„einander.Aktionstage“ 2021

Zentrales Format des „Mannheimer Bündnis
für ein Zusammenleben in Vielfalt“ sind die
jährlich, über einen Zeitraum von vier Wo-
chen stattfindenden „einander.Aktionsta-
ge“. Die Veranstaltungsreihe positioniert
sich für ein respektvolles Miteinander und
gegen Diskriminierung in Mannheim. Aktuell
sind stadtweit alle interessierten Organisa-
tionen, Gruppen sowie sonstigen Akteurin-
nen und Akteure eingeladen, mit einer pas-
senden Kooperationsveranstaltung das Pro-
gramm der diesjährigen, sechsten Aktionsta-
ge mitzugestalten, die vom 25. September

bis 24. Oktober stattfinden. 2021 ist dabei ein
besonderes Jahr, denn das „Mannheimer
Bündnis“ wird fünf Jahre alt.

Eine Anmeldung ist ab sofort im Internet
unter www.einander-manifest.de möglich.
Die Anmeldefrist dauert bis zum 28. Juni.
Weitere Informationen gibt es im Büro des
Beauftragten für Integration und Migration,
Koordinierungsstelle „Mannheimer Bündnis
für ein Zusammenleben in Vielfalt“, im Rat-
haus E 5. Ansprechpartnerin ist Sylvia Löffler,
ihre E-Mail-Adresse lautet sylvia.loeff-
ler@mannheim.de. |ps

Zugunsten von Stadtteilentwicklung
und Sportförderung

Im Mannheimer Osten ist nun der erste wich-
tige Schritt hin zu einer Lösung getan wor-
den, die sowohl in der stadt- und freiräumli-
chen Entwicklung Seckenheims neue Per-
spektiven öffnet als auch den Sport im Stadt-
teil zukunftsgerichtet aufstellt: Im Zuge der
Sportkonzeption Seckenheim erfolgt ab dem
1. März die Verlagerung der Freisportflächen
des SV Seckenheim auf die städtische Be-
zirkssportanlage (BSA). Damit kann die Stadt
Mannheim die knapp 45.000 Quadratmeter
große Otto-Bauder-Anlage in städtebaulich
integrierter Lage über einen Planungswett-
bewerb mit Bürgerbeteiligung und einem an-
schließenden Bebauungsplanverfahren zur
Schaffung zusätzlichen Wohnraums entwi-
ckeln. Die markanten Grünstrukturen sollen
hierbei erhalten und qualifiziert werden. Im
Gegenzug erhält der SV eine städtische
Sportförderung in Höhe von 1,5 Millionen Eu-
ro für die Ertüchtigung der BSA zwischen Se-
ckenheimer Hauptstraße und Neckar.

„Nach einem gut zehn Jahre andauernden
Prozess haben wir es geschafft, dass alle Be-
teiligten Gewinner sind: Die Stadt kann in Se-
ckenheim neuen – und preisgünstigen –
Wohnraum schaffen, und der Sportverein er-
hält die finanziellen Mittel, um sich weiterzu-
entwickeln und die Rahmenbedingungen zu

Neuer Vertrag zwischen SV Seckenheim und Stadt Mannheim
optimieren“, freute sich Ralf Eisenhauer, der
in seiner doppelten Funktion als Bau- sowie
Sportbürgermeister die Vertragsunterzeich-
nung übernahm.

Sowohl die Bezirkssportanlage als auch
die Otto-Bauder-Anlage sind Eigentum der
Stadt Mannheim. Die Otto-Bauder-Anlage
wurde jedoch langfristig an den SV Secken-
heim verpachtet, der für die Bewirtschaftung
sorgte. Auch nach der Vertragsunterzeich-
nung und offiziellen Abgabe kann der SV die
Otto-Bauder-Anlage noch bis Jahresende als
Ausweichmöglichkeit nutzen, während er die
Bezirkssportanlage ertüchtigt. Von der För-
dersumme sollen beispielsweise die 400-
Meter-Bahn und das bestehende Kleinspiel-
feld auf Kunststoffausführung umgerüstet,
die Umkleidekabinen erweitert und das Dach
des Vereinshauses in der Zähringer Straße
saniert werden.

Für die bereits bestehenden Nutzer der
Bezirkssportanlage gilt nach der Verpach-
tung an den SV Seckenheim Bestandsrecht.
Vom neuen Arrangement profitiert auch die
TSG Seckenheim, die ebenfalls eine Sportför-
derung in Höhe von 1,5 Millionen Euro in Aus-
sicht gestellt bekommt – ein Sonderzuschuss
für ein neues Sportzentrum auf der Fläche
der ehemaligen Stem-Kaserne. |ps

Livemusikförderung
geht in die zweite Runde

Bis zum 31. März können Kulturinitiativen,
Livespielstätten und Musikclubs, die in Mann-
heim regelmäßig Konzerte veranstalten, beim
Kulturamt eine Förderung beantragen. Die
Mannheimer Livemusikförderung, die im Juli
2020 durch den Gemeinderat beschlossen
wurde, soll die lokale Veranstalterszene nach-
haltig stärken. Sie wurde erstmals im Herbst
2020 vergeben und geht nun in die zweite
Runde. Insgesamt elf Antragsteller konnten im
vergangenen Jahr von der neuen Förderlinie
mit einem Budget von insgesamt 30.000 Euro
profitieren. Für dieses Jahr sind 50.000 Euro
im städtischen Haushalt dafür vorgesehen.

Antragsberechtigt ist, wer im Jahr mindes-
tens zehn Konzerte aus dem Bereich Unterhal-
tungsmusik im Sinne der GEMA durchführt,
wessen Besucherkapazität 1.000 Personen
nicht übersteigt und wer mehrheitlich eigen-
ständige künstlerische Inhalte auf die Bühne
bringt. Bemessungsgrundlage bei der Vertei-
lung der Gelder ist der Umfang der Konzertak-
tivität, nachgewiesen durch entsprechende
GEMA-Abrechnungen. Der Fördertopf wird
unter allen Antragsberechtigten aufgeteilt,
wobei die maximale Fördersumme 4.500 Euro
beträgt.

Um der derzeitigen Situation im Veranstal-
tungssektor gerecht zu werden, der durch die
Corona-Pandemie und die damit verbundenen
gesetzlichen Bestimmungen weitgehend zum

Kulturamt passt neue Förderlinie an Ausnahmesituation an
Stillstand gekommen ist, hat das Kulturamt
die Förderlinie geringfügig angepasst. Als Be-
messungsgrundlage zur Beurteilung der För-
derwürdigkeit und Berechnung der Förderhö-
he für die jeweiligen Antragsteller soll aus-
nahmsweise – anstelle des Vorjahres – erneut
das Jahr 2019 herangezogen werden können.

„Die Livemusik-Szene war immer ein wich-
tiger Bestandteil des gesellschaftlichen Zu-
sammenlebens in dieser Stadt und wir hoffen,
sie bald wieder wie gewohnt erfahren zu dür-
fen. Uns ist es wichtig, die Kulturschaffenden
gerade in dieser schweren Zeit zu unterstüt-
zen und ihren Beitrag zum Mannheimer Kul-
turleben zu würdigen“, erklärt Kulturbürger-
meister Michael Grötsch.

Sabine Schirra, Leiterin des Kulturamtes,
ergänzt: „Wir haben uns bemüht, die neue För-
derung so zu gestalten, dass sie jenen zu Gute
kommen kann, für die sie gedacht ist – auch
wenn die Umstände mal widrig sind.“

Entstanden ist das Konzept zur Livemusik-
förderung bereits vor der Pandemie. Die loka-
le Club- und Livemusikbranche weist bereits
seit einigen Jahren auf erschwerte Existenzbe-
dingungen hin und fordert kommunale Unter-
stützung.

Informationen zur Förderlinie, dem Bewer-
bungsverfahren und den Richtlinien sind auf
der Internetseite des Kulturamtes zu finden:
mannheim.de/livemusik-foerderung. |ps

Woher nehmen sich neue Männerbünde
das Recht auf Vorherrschaft?

Die Gleichstellungsbeauftragte und der Be-
auftragte für Integration und Migration der
Stadt Mannheim laden zur Lesung „Politi-
sche Männlichkeit. Wie Incels, Fundamenta-
listen und Autoritäre für das Patriarchat mo-
bilmachen“ am Montag, 8. März, mit der
Publizistin Susanne Kaiser ein.

Die Frage „Woher nehmen sich neue
Männerbünde das Recht auf Vorherr-
schaft?“ ist hochaktuell. Denn es lassen sich
in unserer Gesellschaft vermehrt Gegenbe-
wegungen zur Geschlechtergerechtigkeit
beobachten. Das Phänomen der „Politi-
schen Männlichkeit“ beschreibt die Publi-
zistin Susanne Kaiser in ihrem gleichnami-
gen Buch. Dabei fragt sie nach den Motiven
von Rechtspopulisten und Rechtsextremen,
sogenannten Incels und Maskulinisten, aber
auch christlichen Abtreibungsgegnern,

Frauen auf einen nachrangigen Platz in ei-
ner angeblich natürlichen Hierarchie zu-
rückzuverweisen. Der autoritäre Backlash,
den wir seit einiger Zeit erleben, ist männ-
lich, so die These von Susanne Kaiser. Das
Buch bietet einen kompakten Überblick
über die Geschichte und das Programm die-
ser Bewegung. Die Autorin wertet Diskus-
sionen in der „Mannosphäre“ aus, zeigt in-
ternationale Verbindungen auf und fragt,
warum rechte Mobilisierung überall auf der
Welt gerade über die Themen Gender Stu-
dies, LGBT-Rechte und Geschlechterrollen
funktioniert.

Die Veranstaltung findet digital von 18 bis
19.30 Uhr über die Plattform Webex statt. Ei-
ne Anmeldung bis zum 5. März per E-Mail an
carina.bangert@mannheim.de ist erforder-
lich. |ps

TemporäreSperrung
inderBoveristraße

Seit dem 28. September 2020 laufen die Ar-
beiten des Neubaus eines barrierefreien
Rad- und Fußgängerüberwegs in der Boveri-
straße. Von Freitag, 5. März, bis einschließ-
lich Dienstag, 9. März, wird der Fußgänger-
steg jeweils zwischen 20 Uhr und 5 Uhr für
Gerüstarbeiten voll gesperrt. Während die-
ser Nachtstunden kann der Rad- und Fußver-
kehr die südlich liegende „BBC-Brücke“ oder
den Bahnübergang „Zum Herrenried“ als
Umleitung nutzen. Zwischen 6 Uhr und 20
Uhr ist der Übergang nutzbar. |ps
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Ausschreibungen der Stadt Mannheim
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Mannheim finden Sie unter

www.auftragsboerse.de.

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen!
Es ist Ziel der Stadt Mannheim die Umsetzung der elektronischen Vergabe weiter zu stärken.

Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu
gestalten, hat sich die Stadt Mannheim der E-Vergabeplattform der

Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen.

Profitieren Sie von dem zentralen Zugang
und der Möglichkeit der elektronischen
Angebotserstellung und registrieren Sie sich!

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik
am Donnerstag, den 11.03.2021 um 16:00 Uhr

im Ratssaal, Stadthaus N 1
68161 Mannheim

Aufgrund begrenzter Kapazitäten bitten
wir um Anmeldung unter 15ratsangelegenheiten@mannheim.de.

Tagesordnung:
1 Bekanntgabe von Vergabebeschlüssen
2 Kurzberichte über laufende Vorhaben
3 Standortkonzeption zum Ausbau der vorschulischen Kinderbetreuung im Stadtteil Wallstadt
4 Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Jungbusch/Verbindungskanal“ (SSP)

hier: Abschlussbericht und Beschluss über die Aufhebung der Sanierungssatzung
4.1 Parkraumbewirtschaftungskonzept Neckarstadt-West
4.2 Fortschreibung Modell Räumliche Ordnung

Ergebnisse Phase 1 (Analysephase) und Beauftragung Phase 2 (Konzeptphase)
5 Bebauungsplan Nr. 71.5.1 „Gebiet zwischen der Rüdesheimer Straße, der Neustadter Straße,

der Wachenheimer Straße sowie der Straße „Am Aubuckel“ und zugehörige Satzung über örtli-
che Bauvorschriften in dessen Geltungsbereich in Mannheim- Käfertal
hier: Billigungs- und Auslegungsbeschluss

6 Satzung der Stadt Mannheim über dieVerpflichtung zur Herstellung und Bereithaltung von Fahr-
radstellplätzen (Fahrradstellplatzsatzung)
• Aufstellungs- und Billigungsbeschluss
• Beteiligung der Öffentlichkeit
• Anhörung der Behörden und Träger öffentlicher Belange

7 Verkehrsversuch mit Unterbrechung Kunststraße und Fressgasse verschieben; Antrag der CDU
und
Start des Verkehrsversuchs Durchfahrt Innenstadt; Antrag der GRÜNEN

8 Städtischer Eigenanteil am Modellvorhaben Sichere Fahrradstadt; Antrag der CDU
9 Finanzierung Projekte “Sicherer Radverkehr„; Antrag der GRÜNEN
10 Nachhaltiges Innovationsprojekt Agrarphotovoltaik in Mannheim nutzen; Antrag der CDU

und
Ergänzungsantrag_ Photovoltaik auf der Böschung der Autobahn A6 zwischen Rheinbrücke
und Blumenau prüfen; Antrag der AfD

11 Vorstellung der Studie Dekarbonisierung der Fernwärmeversorgung; Antrag der LI.PAR.Tie
und
Vorstellung der Studie “Dekarbonisierung der Fernwärmeversorgung in Mannheim, Heidelberg
und Region bis zum Jahr 2030 zur Beendigung der Steinkohleverbrennung bis 2030„; Antrag der
GRÜNEN

12 Umsetzung Artenvielfalt stärken - Landwirte unterstützen; Anfrage
13 Standortkonzept Masterplan Ladeinfrastruktur; Antrag der GRÜNEN
14 Fußgängerzone E5/D5; Antrag der GRÜNEN
15 Zwischenbilanz der Koordinierungsstelle Gemeinschaftliche Wohnprojekte; Antrag der GRÜ-

NEN
16 Vermieter*innendatenbank für Mannheim; Anfrage
17 Führung des “Franklin-Stegs„; Anfrage
18 Grundstücksvergabe Spinelli; Antrag der Freien Wähler - ML
19 LKW Parken um den neuen Messplatz und am Herzogenriedbad; Anfrage
20 Klima Offensive - Parkplatz in M 4a in eine Grünanlage umwandeln; Antrag der GRÜNEN
21 Kindertagessstätte Südlicher Rottannenweg; Antrag der Freien Wähler - ML
22 Flächengerechtigkeit; Anfrage
23 Neuordnung des Verkehrsraums in der Rottfeldstraße; Antrag der FDP / MfM
24 Zukunft schaffen: 50 Jahre Vogelstang - Konzept für eine lebenswerte Vogelstang 2030; Antrag

der SPD
25 Barrierefreie Toilettenanlage im Feudenheimer Bürgerpark; Antrag der AfD
26 Kiosk in L1; Anfrage
27 Kurze Beine sichere Wege: Schulwegplanung aktualisieren; Antrag der FDP / MfM
28 Entspannung der Verkehrssituation in Sandhofen: Viernheimer Weg in Höhe Bushaltestelle vor

Hotel Weber; Antrag der AfD
29 Einrichtung einer abknickendenVorfahrt Kirchgartshäuser Straße/BlumenauerWeg; Antrag der

AfD
30 Sharing-Konzepte barrierefrei ausbauen; Antrag der GRÜNEN
31 Neuordnung Parkstände Innenstadt; Antrag der GRÜNEN
32 Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechtes an den unbebauten Grundstücken, Flst. Nrn.

61989, 61990 und 62074, Ernst-Barlach-Allee 2, 37 und 38/40, Neuhermsheim zur Schaffung
von preisgünstigem Wohnraum; Anfrage

33 Anfragen
34 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Stadt

Mannheim ohne Aussprache
35 Anregungen und Mitteilungen an die Verwaltung

Symbolbild Baustelle. FOTO: PIXABAY
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Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung
der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses

am Dienstag, den 09.03.2021 um 16:30 Uhr
im Ratssaal, Stadthaus N 1, 68161 Mannheim

Zuschauer*innen müssen sich vorab per Mail unter 15ratsangelegenheiten@mannheim.de anmel-
den. Die Anzahl der Zuschauer*innen ist auf 25 begrenzt.

Tagesordnung:
1 Aktuelle Situation Corona; und Übernahme der Elternbeiträge bei der kommunalen Kinderbe-

treuung und bei freienTrägern in Höhe der städtischen Gebühren zur Bewältigung der finanziel-
len Auswirkungen der Corona-Pandemie; und
Anpassung an Klimawandel und Infektionsschutz: Moderne Klimaanlagen für die Mannheimer
Schulen anschaffen; Antrag der FDP / MfM

2 Gewinnung von Fachkräften und Stärkung der Mitarbeiter*ìnnenbindung
3 Lokale Stadterneuerung Neckarstadt-West (LOS)
3.1 Digitalisierungsstrategie der Stadt Mannheim-Aktueller Umsetzungsstand
4 EU-Förderprogramm EFRE - Neubau des RegioWIN Leuchtturmprojektes Business Develop-

ment Center (BDC) Medizintechnologie „CUBEX ONE„ durch die mg:mannheimer gründungs-
zentren gmbh; Hier: Zweite Erhöhung des Investitionskostenzuschusses und Genehmigung
von überplanmäßigen Mitteln

5 Spinellischule - Maßnahmenbeschluss zum Neubau einer Ganztagsgrundschule
5.1 Sanierung Fontänenanlage am Friedrichsplatz; Projekt 8.25542001
6 Einwerbung, Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendun-

gen nach § 78 IV Gemeindeordnung
7 Frauennachttaxi: Finanzierung 2021 und Konzept für Weiterführung 2022 ff, Antrag der GRÜNE

und Weiterführung Angebot Frauennachttaxi; Antrag der LI.PAR.Tie.
und Zusammenhalten: Frauennachttaxi sichern; Antrag der SPD

8 Breitbandinternet auf dem Scharhof; Antrag der CDU
9 Nutzung AWO-Gebäude in Rheinau; Antrag der GRÜNE
10 Zukunft schaffen: Benennung Hedwig-Wachenheim-Platz; Antrag der SPD
11 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Stadt

Mannheim ohne Aussprache
12 Anfragen
13 Anregungen und Mitteilungen an die Verwaltung

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung
der öffentlichen Sitzung des Unterausschusses für Konversion

am Dienstag, den 09.03.2021 um 15:00 Uhr
im Ratssaal, Stadthaus N 1, 68161 Mannheim

Zuschauer*innen müssen sich vorab per Mail unter 15ratsangelegenheiten@mannheim.de
anmelden. Die Anzahl der Zuschauer*innen ist auf 25 begrenzt.

1 Sachstand zur BUGA 2023
2 Ergebnis Wettbewerb Franklin Steg und Führung des „Franklin-Stegs“; Anfrage
3 Eine Straße für Sullivan; Antrag der CDU; und Fehlen von Straßen und Wegen auf Sullivan; An-

frage
4 BUGA Ziele umsetzen - Ökologischen Landbau voranbringen; Antrag der GRÜNE
5 Planungen in der Feudenheimer Au bedürfen eines Gemeinderatsbeschlusses;

Antrag der FDP / MfM
6

Kosten für Leitungsverlegungen wegen des Radschnellweges Feudenheimer Au;
Anfrage; und Zusatzkosten Radschnellweg durch die Feudenheimer Au; Antrag der Freie Wäh-
ler - ML

7 Klimaoffensive: Klimaangepasster Wegebau in der Au; Antrag der GRÜNE
8 BUGA Ziele umsetzen - ressourcenschonende Planung; Antrag der GRÜNE
9 BUGA Ziele umsetzen - Artenschutz stärken; Antrag der GRÜNE
10 Bau des Panoramastegs im Landschaftsschutzgebiet Feudenheimer Au; Antrag der Freie Wäh-

ler – ML; und BUGA Ziele umsetzen - Planungsstand Panoramasteg; Antrag der GRÜNE
11 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Stadt

Mannheim ohne Aussprache
12 Anfragen
13 Anregungen und Mitteilungen an die Verwaltung

NeuerWochenmarkt „Franklin“

Wir beabsichtigen im neuen Stadtteil “Franklin„ im Jahr 2021 einen Wochenmarkt zu etablieren.

Voraussichtlicher Marktbeginn ist derzeit Mai 2021,
jeweils mittwochs von 7:00–13:30 Uhr.

Interessierte Händler können sich

bis spätestens 21.03.2021

bei der Event & Promotion Mannheim GmbH,
Seckenheimer Landstr. 174, 68163 Mannheim,

Tel. 0621/121823-00, info@ep-ma.de

mit folgenden Angaben bewerben:

-Warenangebot
-Gewünschte Standgröße
-Strombedarf

Verkaufseinrichtungen sind selbst zu stellen.

Verspätet eingereichte oder unvollständige Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden. Zu-
lassungen erfolgen nur durch schriftliche Verträge nach den Grundsätzen des bürgerlichen Rechts.
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen auf www.ep-ma.de.

Der bisherige Kehrbezirk Mannheim Nr. 09 wird mit Ablauf des 28.02.2021 aufgelöst und auf folgen-
de Kehrbezirke verteilt:

Herr Andreas Klein, Brühlstraße 11, 67482 Böbingen, Telefonnummer: 0176-10319677 ist der be-
vollmächtigte Bezirksschornsteinfeger des Kehrbezirks Mannheim Nr. 05.
Der Kehrbezirk 05 wird erweitert um die Stadteile Käfertal-Mitte, Speckweggebiet, Franklin, Käfer-
tal-Im Rott und Teile von Vogelstang

Herr Michael Seitz, Bürgermeister-Kühlwein-Straße 16, 68519 Viernheim, Telefonnummer: 06204-
919851 ist der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger des Kehrbezirks Mannheim Nr. 07.
Der Kehrbezirk 07 wird erweitert um den Stadtteil: Vogelstang

Herr Harald Weigel, Atzelhofstraße 7, 68305 Mannheim, Telefonnummer: 0621-72960864 ist der
bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger des Kehrbezirks Mannheim Nr. 08.
Der Kehrbezirk 08 wird erweitert um den Stadtteil: Käfertal-Sonnenschein

Herr Klaus Bühler, Haydnstraße 2, 68549 Ilvesheim, Telefonnummer: 0621-495059 ist der bevoll-
mächtigte Bezirksschornsteinfeger des Kehrbezirks Mannheim Nr. 11.
Der Kehrbezirk 11 wird erweitert um den Stadtteil: Wallstadt-Straßenheim

Herr Swen Maier, Eigene Scholle 66, 68305 Mannheim, Telefonnummer 0621-44598848 ist der be-
vollmächtigte Bezirksschornsteinfeger des Kehrbezirks Mannheim Nr. 13
Der Kehrbezirk 13 wird erweitert um den Stadtteil: Käfertal-Süd

Im öffentlichen Interesse unter Gewährleistung der Betriebs- und Brandsicherheit sowie des Um-
weltschutzes, der Energieeinsparung und des Klimaschutzes sind die Straßen im Stadtteil Neckar-
stadt-Ost: von Käfertaler Straße bis Jakob-Trumpfheller-Straße aus dem Kehrbezirk Mannheim Nr.
05 des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers Herrn Andreas Klein und aus dem Kehrbezirk
Mannheim Nr. 13 des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers Herrn Swen Maier in den Kehrbe-
zirk Mannheim Nr. 10 verlegt worden.
Der zuständige bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger für den Kehrbezirk Mannheim Nr. 10 ist
Herr Sven Reister, Von-Drais-Straße 10, 68775 Ketsch, Telefonnummer: 06202-605991

Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 7 Abs. 3 Straßengesetz für Baden-Württemberg
(StrG)

Einziehung einer öffentlichenVerkehrsfläche

-Einziehungsabsicht-
Die Stadt Mannheim als Straßenbaubehörde nach § 50 Absatz 3 Nr. 3 StrG in der Fassung vom
11.05.1992 (GBl. S. 330), § 3 geändert durch Artikel 67 der Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl.
S. 99,107) beabsichtigt eine öffentlich gewidmete Parkfläche, Teilfläche von Flst.-Nr. 443, Max-Jo-
seph-Straße in Mannheim-Neckarstadt einzuziehen. Die einzuziehende Wegfläche ist in der nach-
folgenden Planskizze schraffiert dargestellt:

Anregungen und Bedenken können bis spätestens 19.05.2021 bei der Stadt Mannheim, Eigenbe-
trieb Stadtraumservice Mannheim, Verwaltungsgebäude Käfertaler Straße 248, 68167 Mannheim
vorgebracht werden.

Mannheim, 04.03.2021
Stadt Mannheim
Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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Schwindel-

beschwerden?

So können Sie das 

Problem in den Griff 

bekommen!

Wird die Übertragung von 
Gleichgewichtsinformationen 
an unser Gehirn gestört, kön-
nen Schwindelbeschwerden 
entstehen – oft begleitet von 
Kopfschmerzen oder Übelkeit. 
Ein natürliches Arzneimittel 
 namens Taumea (rezeptfrei, 
Apotheke) schenkt Betroff enen 

Hoff nung: Mit ihrem einzigar-

tigen Dual-Komplex können 
die natürlichen Arzneitropfen 
Taumea wirksame Hilfe bei 
Schwindel unterschiedlicher 
Ursache leisten. Neben- oder 
Wechselwirkungen sind nicht 
bekannt. Wichtig: Bei akuten, 

plötzlichen Schwindelbe-
schwerden sollte ein Arzt die 
Ursache abklären.

TAUMEA. Wirkstoffe: Anamirta cocculus Dil. D4, 
Gelsemium sempervirens Dil. D5. TAUMEA wird 
angewendet entsprechend dem homöopathischen 
Arzneimittelbild. Dazu gehört: Besserung der 
Beschwerden bei Schwindel. www.taumea.de 
• Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng

Für Ihre Apotheke: 

Taumea  
(PZN 07241184)

www.taumea.de

Der Tipp bei Schwindel

men werden und ihre 
schmerzlindernde Wir-
kung ohne Umwege entfal-
ten. Zudem lassen sich die 
Tropfen je nach Stärke der 
Schmerzen individuell do-
sieren. Vorteil: Die Tropfen 
wirken 100 % natürlich 
und schlagen nicht auf 
den Magen. Kein Wunder, 
dass Rubaxx mittlerweile 
die meistverkaufen Arz-
neitropfen in Deutschland 
sind.* Fragen auch Sie in der 
Apotheke nach den rezept-
freien Arzneitropfen der 
Marke Rubaxx!

zen in Gelenken, Muskeln, 
Sehnen und Knochen be-
sonders geschätzt ist. Aber 
auch bei Folgen von Verlet-
zungen und Überanstren-
gung verschaf er Linde-
rung. In den Arzneitropfen 
Rubaxx Duo ist zusätzlich 
der Arzneistof Phytolacca 
americana enthalten, der 
sich laut Arzneimittelbild 
bei entzündungsbedingten 
Schmerzen als wirkungs-
voll erwiesen hat!

Wirkung ohne Umwege,  
 individuell dosierbar

Dank der Tropfen-
form können die Wirk-
stofe direkt über die 
Schleimhäute aufgenom-

Kennen Sie ihn auch, die-
sen stechenden Schmerz 
im Knie? Oder eine stei-
fe Hüfe? Wenn Gelenk-
schmerzen den Alltag be-
lasten, sollten Sie etwas 
dagegen tun. Was heute 
immer mehr Betrofe-
ne begeistert: spezielle 
Arzneitropfen der Mar-
ke Rubaxx, die Gelenk-
schmerzen wirksam und 
schonend  behandeln.

Das am häufgsten von 
Schmerzen betrofene Ge-
lenk ist das Kniegelenk. 
Kein Wunder, trägt es doch 
jeden Tag unser gesam-
tes Körpergewicht! Aber 
auch Hüfe oder Schultern 
bereiten häufg Probleme. 
Betrofene haben meist 
nur einen Wunsch: end-
lich Schmerzlinderung! 
Die gute Nachricht: In der 
Apotheke gibt es wirksame 
Arzneitropfen der Quali-
tätsmarke Rubaxx, die ge-
nau hier ansetzen. 

Spezielle Arzneistofe 
 überzeugen

In den Arzneitropfen 
Rubaxx ist der Wirkstof 
T. quercifolium enthalten, 
der heute gut erforscht und 
wegen seiner schmerz-
lindernden Wirkung bei 
rheumatischen Schmer-

Deutschlands meistverkaufte Arzneitropfen* bieten wirksame Hilfe

*Rubaxx Arzneitropfen bei rheumatischen Schmerzen; Absatz nach Packungen, Quelle: Insight Health, MAT 12/20 • Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Namen geändert 

RUBAXX DUO. Wirkstoffe: Rhus toxicodendron Dil. D6, Phytolacca americana Dil. D4. Homöopathisches Arzneimittel zur Besserung rheumatischer Schmerzen. • RUBAXX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln und 
Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. • RUBAXX SCHMERZGEL. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei Besserung rheumatischer Schmerzen und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und 
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

GELENKSCHMERZEN?

„Eine Apothekerin 
hat mir das 
Medikament 
empfohlen. 
Seitdem nehme 

ich es und bin immer wieder 
erstaunt über seine positive 
Wirkung.“ 
(Herbert M. über Rubaxx Tropfen)

„Ich hatte 
Schmerzen 
in Schulter, 
Hüfte und Knie. 
Dann habe ich 
Rubaxx Duo zu 

mir genommen. Jetzt habe ich 
keine Schmerzen mehr.“ 
(Brigitte H. über Rubaxx Duo)

Begeisterte Anwender 
berichten 

gegen Stark 

Sanft
den 

zum Körper.

Schmerz. 

Deutschlands 

meistverkaufte

Arzneitropfen bei 

Gelenkschmerzen*Gelenkschmerzen*

Die neue Erfolgsformel:
Tropfen und Gel

Zahlreiche Betroffene ha-

ben jetzt eine Erfolgsformel 

für sich entdeckt: Sie kom-

binieren die Arzneitropfen 

Rubaxx, die von innen wir-

ken, mit dem neuen Rubaxx 

Schmerzgel für die gezielte 

Behandlung rheumatischer 

Schmerzen von außen. 

„Ich kann immer noch 
nicht glauben, dass meine 

Schmerzen einfach weg sind“
(Marion H. über Rubaxx Tropfen)

FÜR IHRE APOTHEKE: 

Probieren Sie

Rubaxx 
Duo  
(PZN 16120870)

oder den Klassiker 

Rubaxx 
Tropfen
(PZN 13588555)

www.rubaxx.de

Thema: Rheumatische Schmerzen 

Medizin ANZEIGEANZEIGE


